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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Im Februar richtete der Bundesrat die Botschaft zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2012–2015 an die Räte, die diese in der Herbstsession des Berichtsjahrs
verabschiedeten. Beantragt wurden acht Kredite über eine Gesamthöhe von 637,9 Mio.
CHF zugunsten des Heimatschutzes und der Denkmalpflege, des Kulturgütertransfers,
des Films, der Landessprachen, des Bundesamts für Kultur (BAK), der Stiftung Pro
Helvetia, der Nationalmuseumsgruppe und der Nationalphonothek. Beide Räte
beschlossen Eintreten ohne Gegenantrag. Die Kommission für Bildung und
Wissenschaft (WBK-SR) schlug dem Ständerat als Erstrat einstimmig weitere Ausgaben
in der Höhe von 50,6 Mio. CHF vor. Begründet wurde diese Empfehlung unter anderem
mit dem Hinweis, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand für die Kulturförderung mit
total 2,24 Mio. CHF nur 0,43% des BIP betragen und an Bundesmitteln lediglich 0,4
Prozent aus dem Gesamthaushalt in die Kultur fliessen. Die zusätzlichen Mittel sollten
dabei an den Heimatschutz und die Denkmalpflege, die Filmförderung, das BAK sowie
die Stiftung Pro Helvetia gehen. Die Hälfte der Kredite, die knapp 3 Mio. CHF für den
Kulturgütertransfer sowie die Mittel zugunsten der Sprachförderung, der
Schweizerischen Landesphonothek und die Institutionen des Schweizerischen
Nationalmuseums, wurden problemlos gesprochen. Die restlichen vier
Kulturkreditvorlagen, tangiert durch die zusätzlich beantragte Mittelerhöhung, erfuhren
Abänderungen, die im Folgenden besprochen werden.
Für den Heimatschutz und die Denkmalpflege, die der Bund und die Kantone gemäss
NFA als Verbundaufgabe wahrnehmen, hatte der Bundesrat einen Rahmenkredit von 85
Mio. CHF vorgeschlagen. Die ständerätliche WBK machte eine grosse Differenz
zwischen dem Mittelbedarf für den Denkmalschutz und den nach Einführung des NFA
dafür budgetierten Bundesgeldern aus. Da diese sich in den letzten Jahren regelmässig
als ungenügend erwiesen hätten, veranschlagte sie eine Erhöhung des Etats um 20 Mio.
CHF, vor allem zugunsten der Denkmalpflege. Einstimmig winkte die Kleine Kammer den
erhöhten Rahmenkredit durch. Im Nationalrat veranlasste eine starke links-grüne
Kommissionsminderheit gar die Aufstockung um 30 Mio. auf insgesamt 125 Mio. CHF.
Auf Betreiben seiner Fiko widersetzte sich der Ständerat dem Nationalrat in der
Differenzbereinigung. Worauf Letzterer die bescheidenere Mittelerhöhung knapp
akzeptierte.
Für die Filmförderung wollte die WBK-SR den vom Bundesrat vorgesehenen
Rahmenbetrag um weitere 10 Mio. auf 158 Mio. CHF aufstocken. Den zusätzlichen
Mittelbedarf sah sie durch die Übertragung der projektbezogenen Filmförderung von
Pro Helvetia an das BAK, durch steigende Ausgaben bei der erfolgsabhängigen
Filmförderung (Succès cinéma) und die geplanten Unterstützungsleistungen für die
Umstellung kleiner Kinos auf die digitalisierte Projektion begründet. Widerspruch
erfuhr das Ansinnen erneut von Mitgliedern der Fiko. Es wurde darauf hingewiesen,
dass das Wachstum der Bundesausgaben unter Beachtung der Schuldenbremse derzeit
höchstens drei Prozent betragen dürfte, sich die diskutierten Ausgaben für den
Kulturbereich aber im Rahmen von acht Prozent bewegten, ohne in anderen
Ausgabenbereichen kompensiert zu werden. Mit 26 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung
wurde die Teilvorlage aber im Sinn der WBK-SR angenommen. Auf Antrag einer
linksgrünen Kommissionsminderheit, die durch jeweils starke CVP- und FDP-
Mehrheiten unterstützt wurde, folgte der National- dem Ständerat.
Zum Zahlungsrahmen für die vom BAK ausgerichteten Finanzhilfen, den die WBK-SR um
weitere 12 Mio. auf 112 Mio. CHF erhöhen wollte, lagen dem Erstrat drei
Minderheitsanträge vor. Dabei waren die Ständeräte sich sowohl uneinig über die Höhe
allfälliger Mehrausgaben als auch über deren potenzielle Adressaten. Keiner der
Vorschläge, darunter ein Unterstützung des Alpinen Museums in Bern, war
mehrheitsfähig. Dem Zweitrat lagen zum BAK-Zahlungsrahmen sechs
Minderheitsanträge vor. Zu den bereits im Ständerat vorgebrachten Anliegen gesellte
sich neben weiteren ein Finanzierungsbegehren für die in Basel domizilierte Stiftung
Sportmuseum Schweiz. Durchzusetzen vermochten sich mit deutlicher Unterstützung
auch des bürgerlichen Lagers die Anträge zugunsten des Sport- sowie des Alpinen
Museums. Das dermassen abgeänderte Teilgeschäft wurde schliesslich auch vom
Ständerat deutlich angenommen.
Mit der Aufgabenverschiebung zwischen dem BAK und Pro Helvetia übernahm letztere
mit der Fotografie- und Nachwuchsförderung sowie der Kulturvermittlung zusätzliche
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Pflichten in der Kulturförderung. Deshalb beantragte die WBK-SR ihrem Rat die
Erhöhung des vom Bundesrat vorgesehenen Zahlungsrahmens um 8,6 Mio. auf 149 Mio.
CHF. Der Kommissionsantrag setzte sich denkbar knapp, mit 19 zu 18 Stimmen, gegen
den Vorschlag des Bundesrats durch. Der Nationalrat hingegen bevorzugte den
moderateren Zahlungsrahmen des Bundesrats. In der Differenzbereinigung entschied
der Ständerat erneut äusserst knapp. Er schloss sich nun aber mit 18 zu 17 gegen seine
Kommission, die Festhalten empfohlen hatte, dem Nationalrat an. Angenommen wurde
die Teilvorlage schliesslich mit 23 zu zehn Stimmen bei vier Enthaltungen. 1

Im Parlament war die Kulturbotschaft 2016–2020 weniger umstritten als die
Vernehmlassungsergebnisse des Vorjahres vermuten liessen – gemäss der NZZ waren
die Debatten gar "andächtig ruhig wie in einem Museum". National- und Ständerat
zeigten sich durchgehend einig, schätzten die vorliegende Botschaft grossmehrheitlich
als ausgewogen ein und schickten keinen der zehn beratenen Entwürfe in die
Differenzbereinigung. Während jedoch die bundesrätlichen Beschlüsse zu den
Zahlungsrahmen in den Bereichen Film (CHF 253,9 Mio.), Kulturgütertransfer (CHF 3,9
Mio.), Heimatschutz und Denkmalpflege (CHF 132,6 Mio.), Nationalmuseum (CHF 160,6
Mio.), Sprachen und Verständigung (CHF 75,5 Mio.), Schweizerschulen im Ausland (CHF
110,1 Mio.) sowie für Pro Helvetia (CHF 210,9 Mio.) im Parlament eine Mehrheit fanden,
wich das gesetzgebende Organ betreffend Finanzhilfen des BAK leicht vom Entwurf des
Bundesrates ab. In letzterem Bereich beschloss der erstberatende Ständerat auf
Anraten seiner Kommissionsmehrheit eine Aufstockung der Mittel für Museen und
Sammlungen um CHF 3 Mio. zur Förderung der Chancengleichheit bei der
Mittelvergabe. Erfolglos wehrten sich bürgerliche Parlamentarier – und dabei in erster
Linie und grossmehrheitlich SVP-Vertreter – gegen die Aufstockung der gesamten Mittel
um 3,4% im Vergleich zur Kulturbotschaft 2012–2015; entsprechende Minderheiten
Germann (svp, SH) und Müri (svp, NR) mit dem Antrag auf Rückweisung und Plafonierung
der Mittel auf dem Stand der Vorperiode wurden in beiden Räten deutlich abgelehnt.
Dasselbe Schicksal ereilte in der Kantonskammer ein Rückweisungsantrag Föhn (svp,
SZ), welcher mit der Kulturbotschaft eine Zentralisierung der Kulturförderung
befürchtete und dem Antrag der Minderheit Germann (svp, SH) unterlag. In seinen
ausführlichen Stellungnahmen machte Bundesrat Berset unter anderem deutlich, dass
es hier in erster Linie um eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen
Entscheidungsebenen gehe und keinesfalls um eine Bevormundung aus Bundesbern.
Weitere Rednerinnen und Redner rechtfertigten die Mittelerhöhung ferner mit der
Ausweitung der Kulturförderung auf zusätzliche Bereiche, die zum einen auf in der
Zwischenzeit vom Parlament gefasste Beschlüsse zurückgehen, denen zum anderen
jedoch auch ein Verfassungsauftrag zugrunde liegt: So soll mit der Kulturbotschaft der
im Jahr 2012 angenommene Gegenvorschlag zur Volksinitiative "jugend+musik"
umgesetzt werden. Die entsprechende Änderung des Kulturförderungsgesetzes
passierte den Ständerat mit 39 zu 6 und den Nationalrat mit 136 zu 51 Stimmen in der
Sommersession relativ unproblematisch. Dass die Kultur auch in finanziell
angespannten Zeiten etwas kosten darf – und dabei sogar noch etwas mehr im
Vergleich zur vergangenen Vierjahresperiode – stiess in den Medien auch auf negative
Resonanz. Als Sprachrohr der Ostschweiz freute sich hingegen das St. Galler Tagblatt
(SGT): Von den zusätzlichen CHF 3 Mio. für Museen und Sammlungen sollen auch solche
Institutionen profitieren, die bis anhin noch nicht in den Genuss von Fördergeldern
gekommen sind. Die Vergabe der Gelder soll neu nach klar festgelegten Kriterien
erfolgen. Das SGT rechnete der Stiftsbibliothek St. Gallen hier künftig grosse Chancen
für finanzielle Unterstützung ein. 2
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1) BBl, 2011, S. 2971 ff., 3063 ff., 7603 ff.; AB SR, 2011, S. 600 ff., 1016 f.; AB NR, 2011, S. 1649 ff., 1826 f.; TA, 12.1., 23.2., 24.2.
und 30.9.11; NZZ, 26.1., 24.2., 19.5., 16.6., 17.6., 28.7., 2.8., 22.8., 5.9., 10.9., 27.9. und 1.12.11; LT, 1.4.11; BZ, 29.6. und 30.9.11;
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